
Verhütung von Zahnerkrankungen bei Pflegebedürftigen 

und Menschen mit Behinderungen - § 22 a SGB V

In den letzten 10 Jahren …

• Vorstellung des AuB-Konzeptes – Mundgesundheit trotz 
Handicap und hohem Alter 

• Erstmals systematisches Versorgung-Konzept für  vulnerable 
Patientengruppen

• 2014     Einführung der Kooperationsverträge zwischen

Zahnärzten und stationären Pflegeeinrichtungen 

- § 119b SGB V

• Rahmenvereinbarungen der aufsuchenden Betreuung

-§ 119b Abs. 2 SGB V

• 2017     Präventive Leistungen       -§ 22a SGB V

• 2019     Abschluß von Kooperationsverträgen seitens der 

stationären Pflegeeinrichtungen 
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- §22 a SGB V

In den nächsten Jahren…

• Verbessertes Arbeitsverhältnis und Kompetenzverständnis zwischen 

pflegend Tätigen und Zahnärzten

• Mundgesundheit in der Pflegeausbildung

• Mitwirkung zum Thema Erhaltung und Förderung von 

Mundgesundheit in der Pflege  im Gremium Expertenstandard

• Weiterentwicklung der Leistungspositionen, unabhängig vom 

Behandlungsort bei Anspruchsberechtigung oder Alternativen

• Umsetzung aller bereits vorhandenen Forderungen aus dem AuB-

Konzept

Mit dem Ziel, zusammen für eine bessere Lebenswelt der Senioren und 

Menschen mit Behinderungen zu arbeiten.
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Corona in Zahnmedizin und Pflege

• „Twilight of immunity“ oder Immunseneszenz

• Erproben von Möglichkeiten der Telezahnmedizin in der Pflege

• Zahnärzte arbeiten schon immer im „worst-case“-Szenario, fahren 

stets ein strenges Hygienekonzept

• Deutliche Verschlechterung der Mundgesundheit während des 

letzten Jahres ohne zahnmedizinischen Kontakt

• Wiederaufbau von Vertrauen zwischen Pflege-Einrichtungen und 

zahnärztlichen Teams

• Wiederherstellung und Erhalt von Mundgesundheit, Verbesserung 

der allgemeiner Gesundheit und Schutz vor erhöhter 

Infektionsgefahr
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


